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Merkblatt und gesetzliche Bestimmungen für öffentliche Einzelanlässe mit Wirtetätigkeit

Die Durchführung eines Einzelanlasses mit Wirtetätigkeit ist mind. 10 Tage vor dem Anlass zu melden.

Bestimmungen gemäss Lebensmittelgesetz

· Der Ausschank von alkoholhaltigen Getränken inkl. Spirituosen sowie war​men und kalten Speisen ist gestattet. Der Beizug einer Person mit Fähig​keitsausweis ist nicht erforder​lich.

· Die Preise für Speisen und Getränke sind anzuschlagen (z. B. Speise​karte).

· Bei Fleischspeisen ist das Herkunftsland des Fleisches und bei Spirituosen die Menge und der Alkoholgehalt anzugeben.

Verbot der Alkoholabgabe an Jugendliche

Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB)

§ 136
"(...) Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoholische Getränke oder an​dere Stoffe in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann, oder Be​täubungsmittel im Sinne des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel verabreicht oder zum Konsum zur Verfügung stellt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft."

Kantonales Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alkoholi​schen Getränken (Gastgewerbegesetz, GGG)

§1 Abs. 1
Das Gastgewerbe und der Kleinhandel mit alkoholhaltigen Geträn​ken können frei ausgeübt werden, soweit das Bundesrecht und die kantonale Gesetzgebung nicht Einschränkungen vorsehen, namentlich zum Schutz der Jugend und der Gesundheit.

§ 1 Abs. 2
Verboten sind insbesondere die Abgabe von 
a) alkoholhaltigen  Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren;
b) gebrannten alkoholhaltigen Getränken (Spirituosen) an Jugendliche unter 18 Jahren;
c) alkoholhaltigen Getränken an Betrunkene;
d) alkoholhaltigen Getränken durch Hausieren oder mittels Automaten
§ 5
In jedem Gastgewerbebetrieb muss eine Auswahl alkoholfreier Getränke zu einem tieferen Preis als das billigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge angeboten werden. 

Besonders zu beachten sind im rechtlichen Zusammenhang die Alcopops (Mischgetränke)!

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten gemäss Gastgewerbegesetz sind einzuhalten:
Sonntag
07.00 – 00.15 Uhr

Montag bis Donnerstag
05.00 – 00.15 Uhr

Freitag und Samstag
05.00 – 02.00 Uhr

Für verlängerte Öffnungszeiten ist mindestens 10 Tage vor dem Anlass beim Gemeinderat ein Gesuch um Verlängerung einzureichen. Gemäss § 34 lit. e GGV gelten folgende Gebüh​rensätze: für die Prüfung von Gesuchen auf Ver​längerung der Öffnungszeiten für einen be​stimmten Anlass Fr. 30.00 bis Fr. 100.00.

Am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Eidg. Dank-, Buss- und Bettag, Weihnachtstag sowie jeweils am darauffolgenden Tag ist um 00.15 Uhr Wirt​schaftsschluss. An diesen Tagen ist generell keine Verlängerung der Öff​nungszeiten möglich. 

Die gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere die Vorschriften im Gast​gewerbegesetz und über die Ruhestörungen sind einzuhalten. Eine allfällige Tombola-/ Lotto-Bewilligung ist beim Bezirksamt Brugg einzuholen.

Der/die Bewilligungsnehmer/in verpflichtet sich mit seiner/ihrer Unter​schrift, dass das Verkaufs- und Servicepersonal über die gesetzlichen Bestimmungen genau instruiert wird und er die vorstehenden gesetzli​chen Bestimmungen zur Kenntnis genommen hat. 

..................................................
.................................................................

(Ort, Datum)
(Unterschrift Bewilligungsnehmer)

Beilage:

· Richtlinien für Gelegenheitswirtschaften

· Broschüre "chumm go fäschte"

Meldung eines öffentlichen Anlasses mit Wirtetätigkeit

(öffentliche Fest- und Vereinsanlässe sowie öffentliche Anlässe von Institutionen, Organisa​tionen und ähnliches, gemäss §§ 4 und 6 Abs. 2 der Verordnung über das Gastgewerbe vom 25. März 1998)

Die Durchführung eines Einzelanlasses mit Wirtetätigkeit ist der Gemeindekanzlei mit die​sem Formular rechtzeitig zu melden. Sofern derzeit noch nicht bekannt, müssen solche An​lässe in jedem Falle mindestens 10 Tage vorher dem Gemeinderat gemeldet werden.

Anlass:
     ...........................................................................

Datum der Veranstaltung
     ...........................................................................

Örtlichkeit
     ...........................................................................

Veranstalter:


(Verein/Organisation)
     ...........................................................................

Verantwortliche Person


Name, Vorname
     ...........................................................................

Funktion
     ...........................................................................

Adresse
     ...........................................................................

Verlängerung der Öffnungszeiten
 FORMCHECKBOX 
  Nein                
  FORMCHECKBOX 
 Ja, bis .     ................... Uhr

Datum, Unterschrift
     ...........................................................................

Verfügung des Gemeinderates:

Der Einzelanlass wird 
(  bewilligt
(  nicht bewilligt.

Das Verlängerungsgesuch wird
(  bewilligt
(  nicht bewilligt.

Bemerkungen
..................................................................................


..................................................................................

Rechtsmittelbelerung

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit Zustellung an das Departement Volkswirtschaft und Inneres, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Eine allfällige Beschwerde hat schriftlich und begründet zu erfolgen.

5244 Birrhard,
Gemeinderat Birrhard

Ursula Berger

Bruno Willi

Gemeindeammann
Gemeindeschreiber

Kopie an:

· Amt für Verbraucherschutz
· ad acta

_924504538.pcx

